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Freie und Hansestadt Hamburg

Bezirksamt Eimsbüttel

Interner Service

Gremienbetreuung und Wahlen
Grindelberg 66 (Hochhaus)

D - 20139 Hamburg

E-Mail:

bjoern.foresta@eimsbuettel.hamburg.de
(
040/428.01 - 2010
Fax
040/428.01 - 3699

Ansprechpartner: Herr Foresta
Zimmer: 871
	



	Parkplatz

	Eingang

	WC

	Telefon


Verkehrsanbindung:

U3, Metrobuslinie 5
Az.: E/IS 10
Hamburg, 02.05.2014
         _________ Bezirksamt Eimsbüttel   Postfach 130151    20139 Hamburg _______________ 

	per E-Mail an
Herrn Hansen



	j.hansen.tftyu8fwfd@fragdenstaat.de


	

	

	


Ihr Auskunftsersuchen nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) vom 04.04.2014
· „Alle derzeit gültigen internen Geschäftsanweisungen, Dienstanweisungen, Arbeitshilfen des Bezirksamtes“

Sehr geehrter Herr Hansen,
Ihr Antrag auf Gewährung von Zugang zu Informationen nach dem HmbTG ist hier per E-Mail am 04.04.2014 eingegangen. Bevor Ihnen der Ansprechpartner für Ihr Anliegen mitgeteilt werden kann, möchte ich auf Folgendes hinweisen und Sie um Ihre Rückmeldung hierzu bitten.

Durch das HmbTG ist geregelt, welche Informationsgegenstände in das kommende Informationsregister eingestellt werden. Neben vielen anderen Informationen fallen darunter auch Globalrichtlinien, Fachanweisungen, Verwaltungsvorschriften (§ 3 Abs. 1 Nr. 6 HmbTG) sowie Dienstanweisungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 HmbTG). Die entsprechenden Dokumente werden Ihnen somit ab dem 06.10.2014, wenn das Informationsregister in Betrieb geht, kostenfrei zur Verfügung stehen.  
Sollten Sie Ihren Antrag aufrechterhalten wollen, weise ich darauf hin, dass für Ihr Auskunftsersuchen nach § 1 Abs. 1 der Gebührenordnung für Amtshandlungen nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTGGebO) Verwaltungsgebühren und besondere Auslagen erhoben werden. Da es sich bei Ihrem Anliegen um das Zur-Verfügung-Stellen von Kopien, auch in elektronischer Form mit besonderem Prüfungsaufwand handelt, kann ohne konkrete Prüfung vorab festgestellt werden, dass sich die Gebühren für Ihr Auskunftsersuchen im mittleren bis oberen Bereich des Gebührenrahmens gem. Nr. 1.3.1.2 der Anlage zur HmbTGGebO von 30,- € bis 500,- € bewegen wird. 
Bitte teilen Sie mir bis zum
20.05.2014

mit, ob Sie Ihren Antrag weiter verfolgen möchten, oder diesen zurücknehmen. Ich werde das Verfahren daraufhin entsprechend vorantreiben und Ihnen den Ansprechpartner für Ihr Anliegen nennen.
Mit freundlichem Gruß
Foresta
_979022334

